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 Veröffentlicht am 24.11.2005

Norm

MRG §17

Rechtssatz

Zufolge der Verweisung auf den Betriebskostenkatalog des § 21 MRG (vgl die Überschrift des § 21 MRG entsprechende

Bezeichnung als „Betriebskosten und ö6entliche Abgaben") wie auf den sich aus § 17 MRG ergebenden Schlüssel (vgl

die auch in § 17 MRG enthaltene Bezeichnung „Anteil") kann die bloße zi6ernmäßige Nennung des

Betriebskostenanteils in einem schriftlichen Mietvertrag im Regelfall, wenn also keine andere Vereinbarung im

obgenannten Sinn vorliegt, nicht als Einigung über einen zi6ernmäßig genannten, von der gesetzlichen Regelung des §

17 MRG abweichenden Betriebskostenschlüssel (BK-Anteil), sondern nur als die Verp>ichtung des Mieters angesehen

werden, Betriebskosten sowohl dem Grunde als der Höhe nach dem MRG entsprechend zu bezahlen. Die

zi6ernmäßige Nennung des Anteils im schriftlichen Mietvertrag ist daher - wenn ein anderer Parteiwille nicht erwiesen

ist - im Zweifel bloß die Information (Wissens- und nicht Willenserklärung) des Vermieters über die Höhe des derzeit

vorgeschriebenen gesetzlichen Betriebskostenanteils.
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